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„Das mindeste, was der Bürger im Rechtsstaat von Parla ment  
und Regierung bei der Gesetzgebung erwarten kann und 
muß, ist, daß keine Ex- und Hopp-Gesetze verabschiedet 
werden, und daß die Folgen einer gesetzlichen Regelung 
sorgfältig abgeschätzt werden.“1

Einleitung

Im Zuge des weitläufigen, internationalen Reformbereichs „Better Regulation“ 
rücken seit der Jahrtausendwende vor allem in Europa die Bemühungen in den 
Vordergrund, den Regierungen Instrumente an die Hand zu geben, um „qualita-
tiv hochwertige“ Regulierungen und Gesetze zu produzieren. Diese Bemühungen 
entspringen in erster Linie wirtschaftspolitischen Motiven. Insbesondere durch 
die Durchführung von Folgenabschätzungen sollen die politischen Akteure in die 
Lage versetzt werden, Rechtsakte zu erlassen, die die Wirtschaft möglichst wenig 
belasten. Davon erhofft sich die Politik, den Wohlstand und die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit auch im Zeitalter der Globalisierung gewährleisten zu können. 

Viele Inhalte des vagen Reformkonzepts „Better Regulation“ sind jedoch nicht 
neu, sondern greifen nur das auf, was in Deutschland und auch in der Europäischen 
Union vor allem seit den 1980-er Jahren mehr oder weniger erfolglos praktiziert 
wurde. Dazu gehört insbesondere das unbestimmte Dauerthema „Bürokratieab-
bau“. Es bildet in Deutschland einen zentralen Bestandteil des im Jahr 2006 ge-
starteten Regierungsprogramms „Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung“ der 
Großen Koalition. Nicht geringer ist die Bedeutung des „Bürokratieabbaus“ auf 
Ebene der EU, wo er unter dem Stichwort „Verringerung von Verwaltungslasten“ 
vorangetrieben wird. Während Deutschland im Rahmen des genannten Regierungs-
programms unter Rückgriff auf das in seinem Anwendungsbereich beschränkte 
Standardkosten-Modell den „Bürokratieabbau“ forciert, führt die Europäische 
Kommission, um selbigen zu erreichen, seit 2005 umfassende Folgenabschätzun-
gen zu neuen Regelungsentwürfen durch. In beiden „Regierungssystemen“ exis-
tieren trotz des unterschiedlichen Ansatzes mittlerweile in ihrer Funktionsweise 
ähnliche Instanzen, die kontrollieren, ob die Verfasser von Gesetzentwürfen in Bun-
desregierung bzw. Europäischer Kommission die jeweiligen Vorgaben zum „Büro-
kratieabbau“ und zur „besseren Rechtsetzung“ einhalten. In Deutschland erfüllt seit 
2006 der Nationale Normenkontrollrat diese Kontrollaufgabe. Auf Unionsebene ist 
es seit 2015 der Ausschuss für Regulierungskontrolle (Regulatory Scrutiny Board), 
der die Folgenabschätzungen der Kommission überprüft.

Der hinter dem Nationalen Normenkontrollrat und dem europäischen Aus-
schuss für Regulierungskontrolle stehende Versuch, „Bürokratie“ durch neue 
bürokratische Strukturen abbauen zu wollen, entbehrt auf den ersten Blick nicht 

 1 v. Münch, NJW 1999, 3023 (3024); ebenfalls zitiert von Seckelmann, ZRP 2010, 213 (213).
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einer gewissen Absurdität. Jedoch beruht die Einsetzung der untersuchten Gre-
mien auf verwaltungswissenschaftlichen, vor allem durch die OECD verbreiteten 
Forschungserkenntnissen. Diese besagen, dass in staatlichen Behörden ansässige 
Verfasser von Regelungsentwürfen Vorgaben für Gesetzesfolgenabschätzungen 
häufig nur dann berücksichtigen, wenn eine möglichst unabhängige Instanz deren 
Einhaltung institutionell kontrolliert. 

I. Gegenstand der Untersuchung

Sowohl der Nationale Normenkontrollrat als auch der Ausschuss für Regulie-
rungskontrolle sind bei der jeweiligen Exekutivspitze (Bundeskanzleramt bzw. 
Generalsekretariat der Europäischen Kommission) angesiedelt.2 Ihre Funktion be-
steht nicht – wie teils fälschlicherweise angenommen – darin, selbst Kostenmes-
sungen und Folgenabschätzungen zu neuen Rechtsakten vorzunehmen. Vielmehr 
überprüfen sie in einem frühen Stadium des Rechtsetzungsverfahrens die aus der 
Exekutive stammenden Folgenabschätzungen zu neuen Regelungsentwürfen. Aus 
diesem Grund und angesichts ihrer organisatorischen Anbindung stellen sie Ins-
titutionen exekutiver Folgenabschätzungskontrolle dar. Die Leitfragen, die dieser 
Untersuchung zugrunde liegen, kreisen zum einen um die Wirkungen, die diese 
beiden Institutionen in verwaltungswissenschaftlicher, politischer und rechtlicher 
Hinsicht haben. Zum anderen sollen die methodisch-ökonomischen und insbeson-
dere die verfassungsrechtlichen Grenzen herausgearbeitet werden, denen die unter-
suchten Sachverständigengremien unterliegen. 

Um diesbezüglich Forschungserkenntnisse zu erzielen, ist zwangsläufig ein 
interdisziplinärer Ansatz notwendig. Eine rein rechtsdogmatische und rechtsquel-
lentheoretische Untersuchung hilft an dieser Stelle nicht weiter, da der Normen-
kontrollrat und der Ausschuss für Regulierungskontrolle ihre Wirkung vor allem im 
frühen, innerexekutiven Willensbildungsprozess der Gesetzesentstehung entfalten. 
Dieser Prozess ist jedoch sowohl vom deutschen Grundgesetz als auch von den 
europäischen Verträgen kaum geregelt. Daher sind allein rechtliche Gesichtspunkte 
weder ausschlaggebend noch ausreichend, um die Tätigkeit von Normenkontrollrat 
und Ausschuss für Regulierungskontrolle bewerten zu können. So bedarf der den 
Gremien normativ zugewiesene Kontrollauftrag einer Überprüfung im Hinblick 
darauf, ob er auf praktisch nachvollziehbaren Annahmen beruht und mit brauch-
baren Methoden ausgeübt wird. Ohne Rückgriff auf wirtschafts- und verwaltungs-
wissenschaftliche Einblicke wäre eine entsprechende Einschätzung nur bedingt 

 2 Entsprechend nationalem Verfassungsrecht erfolgte die Ansiedlung folglich bei der Guber-
native. Da im Unionsverfassungsrecht der Ort der Gubernative jedoch nicht eindeutig zwischen 
Kommission, Rat und Europäischem Rat verortet werden kann, wird in diesem Kontext auf den 
allgemeineren Begriff der Exekutive, womit die Kommission gemeint ist, zurückgegriffen; zum 
unklaren Ort der Gubernative in der Union v. Alemann, Handlungsform, S. 73; Frenz, Hand-
buch Europarecht Bd. 6, Kap. 1 Rn. 393 ff.; Möllers, Gewaltengliederung, S. 271 ff.
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sinnvoll. Ebenso ist es ausschließlich mithilfe politikwissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Ansätze möglich, Aussagen darüber zu treffen, in welchem tatsächlichen 
Verhältnis die untersuchten Institutionen zu den anderen am Rechtsetzungsprozess 
beteiligten Organen stehen. Erst auf der Grundlage dieses Wissens kann eine ver-
lässliche verfassungsrechtliche Beurteilung der Institutionen, ihres Mandats und 
ihrer Tätigkeit vorgenommen werden. 

Da sich die Tätigkeit von Normenkontrollrat und Ausschuss an einer „Naht-
stelle zwischen Legislative und Exekutive“3 vollzieht, liegt der Schwerpunkt der 
vorliegenden Arbeit im Verfassungsorganisationsrecht. Zentraler Ausgangspunkt 
ist die Forschungsfrage, ob die von den beiden Gremien durchgeführte Folgenab-
schätzungskontrolle in materieller Hinsicht nicht in erster Linie eine Aufgabe der 
Legislative, also der demokratisch unmittelbar legitimierten Parlamente, darstellt. 
Denn es sind der Deutsche Bundestag und auf Unionsebene (neben dem Minister-
rat) auch das Europäische Parlament, die abschließend über das Zustandekommen 
der Rechtsakte entscheiden. Aus diesem Grund muss gewährleistet sein, dass die 
Legislativorgane über die möglichen Auswirkungen der von ihnen beschlossenen 
Gesetze, die das zentrale Steuerungsinstrument hoheitlicher Gewalt darstellen, 
informiert sind. Einiges deutet darauf hin, dass ein hinreichendes Informations-
niveau erst dann erreicht ist, wenn die Folgenabschätzungskontrolle im unmittel-
baren, politischen Einflussbereich der Legislative stattfindet. Ein scheinbar un-
abhängiges, aber bei der Exekutive angesiedeltes Sachverständigengremium, das 
möglicherweise über eine inhaltlich-methodische Prüfungskompetenz im Hinblick 
auf Gesetzeswirkungen verfügt, erscheint dagegen vor allem im parlamentarischen 
Regierungssystem Deutschlands als Fremdkörper. Ebenso muss für die Unions-
ebene geklärt werden, wie weit der Einflussbereich der Kommission in Bezug auf 
die Folgenabschätzungen zu den von ihr vorgeschlagenen Initiativen reicht. Aus-
schlaggebend wird schließlich sein, ob sich über rechtspolitische Desiderate hinaus 
einerseits im Grundgesetz und andererseits in den europäischen Verträgen verfas-
sungsrechtlich hinreichend konkrete Maßstäbe finden lassen, die die Verfassungs-
widrigkeit der exekutiven Folgenabschätzungskontrolle nahelegen.

Eng mit dieser zentralen Ausgangsfrage sind weitere systematische Leitaspekte 
verbunden, welche die vorliegende Untersuchung prägen und an verschiedenen 
Stellen immer wieder Relevanz erlangen. Es handelt sich zunächst um die Frage 
nach dem Prüfungsumfang der beiden Sachverständigengremien. Dieser verrät 
bereits viel darüber, was sich „die Politik“ von den Gremien ursprünglich er-
hoffte. Während der Normenkontrollrat anfangs lediglich die durch Gesetze ver-
ursachten Bürokratiekosten für Unternehmen beachtet hat, verfolgte das Mandat 
des Ausschusses von Beginn an einen weiten Ansatz, der alle wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Folgen einschließlich der Bürgerperspektive umfasste. 
Der Prüfungsumfang hängt unmittelbar auch davon ab, welche Auswirkungen die 
Verfasser von Gesetzentwürfen in der Bundesregierung bzw. in der Europäischen 

 3 So für den Normenkontrollrat Wittmann, in: Heckmann (Hrsg.), GS Kopp, S. 414 (417).


